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Einführung

A. Die Problematik der Rechtskrafterstreckung auf Dritte

Die Bindung der Prozessparteien an Prozessergebnisse gehört zu den tra-
genden Elementen jeder Prozessrechtsordnung. Die Rechtskraft sichert den 
Rechtsfrieden, die Funktionsfähigkeit und die Autorität der Gerichte sowie 
das berechtigte Interesse der siegreichen Partei.1 Angesichts dieser Vorzüge 
stellt sich notwendig die weitergehende Frage, ob und in welchem Maße die 
Rechtskraft eines Urteils auch gegenüber dritten Personen wirken kann. Denn 
eine Rechtskraftwirkung gegenüber Dritten läge schließlich ebenfalls im In-

1 In diesem Sinne (wenn auch mit unterschiedlichen Nuancierungen) die ganz h. M., s. 
BGH, Urt. v. 14.2.1962 – I ZR 272/02, BGHZ 36, 365, NJW 1962, 1109 Rn. 15 (juris); BGH, 
Urt. v. 18.1.1985 – V ZR 233/83, BGHZ 93, 287, NJW 1985, 1711 Rn. 10 (juris); BGH, Beschl. 
v. 16.6.1993 – I ZB 14/91, BGHZ 123, 30, NJW 1993, 2942 Rn. 24 (juris); OLG Köln, Urt. v. 
19.12.1985 – 12 U 102/85, NJW 1986, 1350, Rn. 37 (juris); Berger, Die subjektiven Grenzen 
der Rechtskraft bei der Prozeßstandschaft, 1992, S. 12 ff.; Brox, JuS 1962, 121, 122; Ditler, 
Streitgegenstand und Prozessvergleich des KapMuG, 2019, S. 25 f.; Gaul, in: FS Weber, 1975, 
S. 155, 159 ff. (mit ausführlichen historischen und rechtsvergleichenden Hinweisen); ders., in: 
FS Klamaris, 2016, S. 231, 232 ff. (mit ausführlichen historischen und rechtsvergleichenden 
Hinweisen); Gottwald, in: FS Musielak, 2004, S. 183; Heim, Die Feststellungswirkung des Zi-
vilurteils, 1912, S. 78; Jauernig/Hess, Zivilprozessrecht, 30. Aufl. 2011, § 62 Rn. 1; Kleinschrod, 
Über die prozessualische Comsumtion und die Rechtskraft des Civilurtheils, 1875, S. 126 f.; 
Koller/Scholz, ecolex 2013, 333, 335; Lieder, Die rechtsgeschäftliche Sukzession, 2015, S. 891 f.; 
Loyal, Ungeschriebene Korrekturinstrumente im Zivilprozeßrecht, 2018, S. 327 f.; Markou-
lakis, Die Betroffenheit Dritter von der Rechtskraft, 2013, S. 115, 149; MüKoZPO/Gottwald, 
6. Aufl. 2020, § 322 Rn. 2 ff. (der die Rechtskraft als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips einord-
net); Musielak, NJW 2000, 3593; Musielak/Voit/Musielak, 18. Aufl. 2021, § 322 Rn. 1; Nikisch, 
Zivilprozeßrecht, 2. Aufl. 1952, S. 401; Picht, ZZP 131 (2018), 93, 117; Pika, ZZP 131 (2018), 
225, 229; Rösler, ZZP 126 (2013), 295, 299 f.; Scholz-Mantel, Zum Begriff des Rechtsnach-
folgers im Sinne des § 325 ZPO, 1969, S. 1; Schumann, in: FS Bötticher, 1969, S. 289, 319; Stein, 
JuS 2016, 122, 124; Stürner, ZZP 125 (2012), 3, 11; Terhalle, Die Reichweite der Rechtskraft kla-
geabweisender Urteile, 2011, S. 20 ff.; Walker, in: FS BGH, Band 3, 2000, S. 367; Wieczorek/
Schütze/Büscher, 4. Aufl. 2015, § 322 Rn. 12; darüber hinaus dient die materielle Rechtskraft 
auch dem Schutz vor einem Doppelvollstreckungsverbot (Berger, Die subjektiven Grenzen 
der Rechtskraft bei der Prozeßstandschaft, 1992, S. 13; Gaul, in: FS Flume, Band 1, 1978, 
S. 443, 469) und einem widersprechenden Folgeurteil (BeckOK-ZPO/Gruber, 1.9.2021, § 322 
Rn. 1; Berger, Die subjektiven Grenzen der Rechtskraft bei der Prozeßstandschaft, 1992, S. 13; 
Lieder, Die rechtsgeschäftliche Sukzession, 2015, S. 892 f.; Pika, ZZP 131 [2018], 225, 229; 
Stürner, ZZP 125 [2012], 3, 11); zur Bedeutung der Rechtskraft als fundamentalem Rechts-
prinzip auch EGMR, Urt. v. 28.10.1999 – 28342/95 (Brumărescu/Rumänien) Rn. 61.
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teresse der siegreichen Partei und würde auch dazu beitragen, weitere Prozesse 
und widersprüchliche Urteile zu vermeiden. Eine solche Rechtskraftwirkung 
gegenüber Dritten gerät jedoch unweigerlich in Konflikt mit dem Recht des 
Dritten auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG).2 Denn anders als die Pro-
zessparteien3 hatte der Dritte nicht die Möglichkeit, im Prozess die für seine 
Position sprechenden Tatsachen darzulegen und etwaige Beweise vorzubrin-
gen. Hinzu kommt, dass aufgrund der im deutschen Zivilprozess geltenden 
Verhandlungsmaxime4 der Prozess weitgehend in den Händen der Parteien  

2 BGH, Urt. v. 20.10.1995 – V ZR 263/94, NJW 1996, 395 Rn. 10 (juris); Bettermann, Die 
Vollstreckung des Zivilurteils in den Grenzen seiner Rechtskraft, 1948, S. 80 f. (mit zutreffen-
dem Hinweis auf den Verhandlungsgrundsatz); Braun, Lehrbuch des Zivilprozeßrechts, 2014, 
S. 938; ders., Rechtskraft und Restitution, Teil 2, 1985, S. 449; Calavros, Urteilswirkungen 
zu Lasten Dritter, 1978, S. 17 ff.; Fischer, Jherings Jahrbücher 40 (1899), 151, 162; Dimaras, 
Anspruch „Dritter“ auf Verfahrensbeteiligung, 1987, S. 3; Ferrand, in: FS Gottwald, 2014, 
S. 143, 147 Fn. 41; Gottwald, in: FS Musielak, 2004, S. 183; Grunsky, in: FS Schwerdtner, 2003, 
S. 683, 685; Gsell/Fervers, ZJS 2019, 374, 379; Heese, JZ 2016, 390, 396; Jacoby, Zivilprozess-
recht, 17. Aufl. 2020, Rn. 760; Krause, Rechtskrafterstreckung im kollektiven Arbeitsrecht, 
1996, S. 227; Lackmann, in: FS Musielak, 2004, S. 287, 308; Leitmeier, NJW 2017, 1273, 1276; 
Lerche, ZZP 78 (1965), 1, 23 f. (der die Frage der Verfahrensbeteiligung allerdings von Art. 19 
Abs. 4 GG geregelt wissen will); Lieder, Die rechtsgeschäftliche Sukzession, 2015, S. 892; 
Lüke, Die Beteiligung Dritter am Zivilprozeß, 1993, S. 94 ff.; Maniotis, ZZP 133 (2020), 151, 
152; Marotzke, ZZP 100 (1987), 164 f.; MüKoZPO/Gottwald, 6. Aufl. 2020, § 325 Rn. 10; Not-
tebom, Rechtskrafterstreckung präjudizieller Entscheidungen im arbeitsgerichtlichen Ver-
fahren, 2001, S. 116 f.; dies., RdA 2002, 292, 293; Oberhammer, Richterliche Rechtsgestaltung 
und rechtliches Gehör, 1994, S. 86 ff. und passim; Otte, Umfassende Streitentscheidung durch 
Beachtung von Sinnzusammenhängen, 1998, S. 66, 72 ff.; Otto, Die subjektiven Grenzen der 
Rechtshängigkeitssperre im deutschen und europäischen Zivilprozessrecht, 2007, S. 102; Pika, 
ZZP 131 (2018), 225, 234; Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 8. Aufl. 2021, Rn. 1076; 
ders., in: FS Roth, 2021, S. 501; Schlosser, JZ 1967, 431 ff.; Stahl, Beiladung und Nebeninter-
vention, 1972, S. 128; Sunaric, Die richtige Partei im zivilprozessualen Erkenntnisverfahren, 
2018, S. 135; Wolf, AcP 180 (1980), 430; ders., JZ 1971, 405 ff.; Zeuner, in: FS Nipperdey, 1965, 
S. 1013, 1038; ders., Rechtliches Gehör, materielles Recht und Urteilswirkungen, 1974, S. 54 
und passim.

3 Wie sich die Bindung der unterlegenen Partei an das Urteil rechtsphilosophisch be-
gründen lässt, ist freilich umstritten, s. beispielsweise Henckel, Prozessrecht und materielles 
Recht, S. 93 ff., 149 ff., der selbst von einem Fall der Verwirkung ausgeht; abweichend und mit 
umfassenden Nachw. zu den verschiedenen Konzeptionen Gaul, in: FS Henckel, 1995, 235 ff.; 
kritisch zur These von Henckel auch Arens, AcP 173 (1973), 250, 256 ff.

4 BGH, Beschl. v. 23.6.2008 – GSZ 1/08, BGHZ 177, 212, NJW 2008, 3434 Rn. 15; BGH, 
Urt. v. 23.1.2014 – III ZR 37/13, BGHZ 200, 20, NJW 2014, 939 Rn. 25; BGH, Urt. v. 22.5.2019 – 
VIII ZR 167/17, NZM 2019, 527 Rn. 32; Bruns, ZZP 124 (2011), 29, 35 f.; Coester-Waltjen, 
JURA 1998, 661, 662 f.; Fervers, in: Tagung Junger Prozessrechtswissenschaftler 2015, 2016, 
S. 85 ff.; Gomille, Informationsproblem und Wahrheitspflicht, 2016, S. 4 f.; Hellgardt, Regu-
lierung und Privatrecht, 2016, S. 552; Klocke, Rechtsschutz in kollektiven Strukturen, 2016, 
S. 97; Jacoby, Zivilprozessrecht, 17. Aufl. 2020, Rn. 96 ff.; Lüke, Zivilprozessrecht I, 11. Aufl. 
2020, § 2 Rn. 9 ff.; Meller-Hannich, Verbraucherschutz im Schuldvertragsrecht, 2005, S. 309 f.; 
MüKoZPO/Rauscher, 6. Aufl. 2020, Einleitung Rn. 353 ff.; Musielak/Voit/Musielak, 18. Aufl. 
2021, Einleitung Rn. 37 ff.; Nissen, Das Recht auf Beweis im Zivilprozess, 2019, S. 65, 138, 
218, 245, 262; Pohlmann, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 66 ff.; Rosenberg/Schwab/Gott-
wald, Zivilprozessrecht, 18. Aufl. 2018, § 77 Rn. 1 ff.; Roth, JR 2018, 159, 162; Scherpe, ZZP 129 
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liegt.5 Und es wäre offensichtlich nicht zu rechtfertigen, wenn die Prozesspar-
teien durch einen bilateralen Prozess schrankenlos die Rechtsstellung eines 
Dritten verschlechtern könnten. Aus diesem Grund geht beispielsweise die ein-
hellige Auffassung in Rechtsprechung und Literatur – wenig überraschend und 
zu Recht – davon aus, dass ein Urteil, welches gegenüber dem Beklagten das 
Eigentum des Klägers an einer Sache feststellt, nicht einen Dritten daran hin-
dern kann, sich seinerseits auf das Eigentum an dieser Sache zu berufen.6 Denn 
Kläger und Beklagter können nicht gemeinsam das Eigentum des nicht betei-
ligten Dritten „wegprozessieren“.

Nun liegen allerdings keineswegs alle Konstellationen derart eindeutig. So 
wird man etwa eine Rechtskraftwirkung für und gegen einen Dritten sehr viel 
eher zu bejahen geneigt sein, wenn der Dritte einen Gegenstand erwirbt, über 
den bereits prozessiert wurde. Zwar hatte auch hier der Dritte im Prozess kein 
rechtliches Gehör; ihm wurde aber – anders als im zuvor genannten Beispiel – 
nicht ein eigenes Recht „wegprozessiert“, sondern er hat ein Recht erworben, 
über das bereits prozessiert wurde. Erst recht wird man eine Rechtskrafterstre-
ckung in diesem Fall dann für sinnvoll halten, wenn der Dritte von dem Rechts-
streit und seinem Ausgang Kenntnis hatte.

Darüber hinaus erscheint eine Bindung Dritter nicht von vornherein aus-
geschlossen, wenn man die Bindung des Dritten auf den objektiven Inhalt der 
rechtskräftigen Entscheidung beschränkt. So kann zwar selbstverständlich 
nicht ein Dritter dem Kläger verpflichtet sein, wenn der Kläger gegen den Be-
klagten einen Zahlungstitel erwirkt hat; denn über einen Anspruch des Klägers 
gegen den Dritten wurde ja gar nicht entschieden. Denkbar ist aber gleichwohl, 
dass der Dritte zumindest die rechtskräftige Feststellung gegen sich gelten las-
sen muss, dass der Kläger eine Forderung gegen den Beklagten hat. Praktisch 
relevant wird eine solche Drittwirkung dann, wenn die zwischen den Parteien 
rechtskräftig entschiedene Frage eine Vorfrage für eine Rechtsposition des Drit-

(2016), 153, 170 ff.; Ulber/Bischof, JuS 2021, 12; Vogt Geisse, Aufklärung und Informations-
kontrolle im Zivilprozess, 2020, S. 34, 200; Zettel, Der Beibringungsgrundsatz, 1977, S. 30 ff. 
und passim; s. ferner die ausführlichen monographischen Untersuchungen aus jüngerer Zeit 
von Koch, Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess, 2013, S. 97 ff., 349 f. (der von einem 
„geleiteten Verhandlungsgrundsatz“ spricht) und Tolani, Parteiherrschaft und Richtermacht, 
2019, S. 7 ff. und passim.

5 Dieser Gesichtspunkt war insbesondere für den historischen Gesetzgeber entscheidend; 
ausführlich hierzu Teil 2 Kapitel 5 C. III. (S. 274 ff.).

6 BGH, Urt. v. 17.4.1956 – I ZR 155/54, BeckRS 1956, 31392582; BGH, Urt. v. 29.9.2017 – 
V ZR 19/16, BGHZ 216, 83, NJW-RR 2018, 719 Rn. 12; Braun, JuS 1986, 346, 367; Fischer, 
Jherings Jahrbücher 40 (1899), 151, 169 f., 196; Hellwig, Wesen und subjektive Begrenzung der 
Rechtskraft, 1901, S. 139 f.; Krückmann, ZZP 46 (1917), 371, 386; Marotzke, ZZP 110 (1987), 
164; Pagenstecher, RheinZ 6 (1914), 489, 535 Fn. 4; Planck, Bürgerliches Gesetzbuch, 1897, 
S. 41; Schwab, ZZP 77 (1964), 124, 133, 143; Wach/Laband, Zur Lehre von der Rechtskraft, 
Drei Rechtsgutachten, 1899, S. 8; zum österreichischen Recht Kralik, Die Vorfrage im Ver-
fahrensrecht, 1953, S. 131.
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ten darstellt.7 Kann sich deshalb beispielsweise ein Gläubiger gegenüber dem 
Bürgen darauf berufen, er habe gegen den Hauptschuldner ein rechtskräftiges 
Zahlungsurteil erwirkt, sodass der Bürge nicht mehr nach § 767 Abs. 1 BGB das 
Nichtbestehen der Forderung entgegenhalten könne? Hierin läge freilich eine 
Rechtskraftwirkung zulasten des am Prozess unbeteiligten Bürgen, die im Hin-
blick auf Art. 103 Abs. 1 GG problematisch erscheint. Umgekehrt ist fraglich, 
ob sich der Bürge zu seinen Gunsten darauf berufen kann, dem Gläubiger sei die 
Hauptforderung rechtskräftig abgesprochen worden. Eine solche Rechtskraf-
terstreckung kollidiert zwar nicht mit dem rechtlichen Gehör des Bürgen; aller-
dings wird der Gläubiger einwenden wollen, er habe den Prozess nur mit dem 
Hauptschuldner geführt und dürfe kein doppeltes Verlustrisiko tragen. In aller 
Schärfe stellt sich die Frage bei Urteilen über das Bestehen bzw. Nichtbestehen 
absoluter Rechte: Kann sich beispielsweise ein Kläger, dem das Eigentum an 
einer Sache im Prozess mit dem Beklagten rechtskräftig abgesprochen wurde, 
gegenüber einem Dritten nach wie vor darauf berufen, Eigentümer der Sache 
zu sein? Oder kann der Dritte den Kläger auf den Inhalt des Urteils verweisen 
und einwenden, das fehlende Eigentum des Klägers sei rechtskräftig festgestellt?

Die Frage der Drittwirkung der Rechtskraft stellt sich zudem im Rahmen 
des kollektiven Rechtsschutzes. Hält man wie die heute deutlich herrschende 
Meinung Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes im Zivilprozess für un-
abdingbar,8 so stellt sich notwendig die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
Verbraucher als Dritte an das Ergebnis des Kollektivprozesses gebunden wer-
den können.

Die Drittwirkung der Rechtskraft stellt somit insgesamt theoretisch wie 
praktisch eine Grundsatzfrage dar: Jede Prozessordnung muss eine Antwort 
darauf geben, ob und unter welchen Voraussetzungen eine am Verfahren nicht 
beteiligte Partei an das Ergebnis des Prozesses gebunden sein kann.9

7 S. die Formulierung bei Jhering, Jherings Jahrbücher 10 (1869), 245, 246: „Es gibt kaum 
eine privatrechtliche Thatsache, sei es des Familienrechts, sei es des Vermögensrechts, an die 
sich nicht neben den bestimmungsmäßigen Wirkungen für die Destinatäre zugleich Wirkun-
gen für dritte Personen knüpfen können.“

8 Näher Teil 2 Kapitel 6 A. (S. 325 ff.).
9 Es vermag deshalb auch nicht zu überraschen, dass die subjektiven Grenzen der Rechts-

kraft bereits seit Langem fester Gegenstand des rechtswissenschaftlichen Diskurses sind; aus 
der älteren Literatur hervorgehoben sei die beeindruckende Monographie „Wesen und sub-
jektive Begrenzung der Rechtskraft“ von Hellwig aus dem Jahre 1901.
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B. Stand von Forschung und Gesetzgebung  
und Gang der Untersuchung

Der Gesetzgeber hat die Frage nach der Drittwirkung der Rechtskraft zwar 
zumindest ausschnittsweise beantwortet und insbesondere in den §§ 68 Abs. 3, 
74, 265 f., 325 ff., 613 ZPO und in § 407 Abs. 2 BGB entsprechende Regelungen 
getroffen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass damit alle offenen Fragen zu-
friedenstellend geklärt wären.10 Vielmehr sind zunächst nicht nur die getroffe-
nen Regelungen rechtspolitisch teilweise kritikwürdig, sondern vermögen auch 
die jeweils herrschenden Auffassungen zur Interpretation dieser Vorschriften 
sehr häufig nicht zu überzeugen. Im ersten Teil der Arbeit werden deshalb die 
Defizite der gesetzlichen Regelungen und ihrer Interpretation aufgezeigt und 
wird jeweils eine Neubestimmung vorgenommen (I.). Darüber hinaus fehlt es 
gänzlich an einer überzeugenden Antwort auf die Frage, in welchen Fällen eine 
Rechtskrafterstreckung außerhalb der gesetzlich geregelten Konstellationen 
möglich und erforderlich ist. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird deshalb eine 
grundlegende Konzeption zur Rechtskraftwirkung gegenüber Dritten ent-
wickelt (II.).

I. Teil 1: Die Defizite der gesetzlichen Regelungen und ihrer Interpretation

Der Gesetzgeber hat mit § 325 Abs. 1 Var. 2 ZPO11 eine Rechtskraftwirkung für 
und gegen den Rechtsnachfolger angeordnet. Hierbei handelt es sich zwar im 
Grundsatz um eine richtige Entscheidung.12 Allerdings wird sich herausstellen, 
dass § 325 Abs. 1 Var. 2 ZPO in Rechtsprechung und Lehre vielfach nahezu ein-
hellig in einer Weise interpretiert wird, die sich mit dem Ziel der Vorschrift nicht 
vereinbaren lässt. So produziert die heute ganz herrschende Meinung, wonach 
eine Rechtsnachfolge nur vorliegen kann, wenn der Dritte die streitbefangene 
Sache erworben hat, deutliche Widersprüche im Hinblick auf die Funktions-

10 A. A. Baur, in: FS Schiedermair, 1976, S. 19: „Die Auswirkungen einer Veräußerung 
der streitbefangenen oder des geltend gemachten Anspruchs auf den schwebenden Prozeß, 
die Rechtskraft und die Zwangsvollstreckung sind in den §§ 265, 266, 325–327 und 727–729 
geregelt. Die sich hier ergebenden Zweifelsfragen sind durch neuere Untersuchungen weithin 
geklärt worden.“

11 Häufig wird auch die Rechtskrafterstreckung gegen den Rechtsnachfolger unter § 325 
Abs. 1 Var. 1 ZPO gefasst (s. BGH, Urt. v. 29.9.2017 – V ZR 29/16, BGHZ 216, 83, NJW-RR 
2018, 719 Rn. 9, 12, 14 ff., 20; Pohlmann, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 710; Rieländer, 
ZZP 133 [2020], 163 ff.). Auch wenn eine solche Zitierweise ohne weiteres möglich ist, soll in 
dieser Arbeit mit § 325 Abs. 1 Var. 1 ZPO die Rechtskraftwirkung zwischen den Parteien und 
mit § 325 Abs. 1 Var. 2 ZPO die Rechtskrafterstreckung auf den Rechtsnachfolger bezeichnet 
werden (ebenso beispielsweise Berger, ZZP 133 [2020], 3, 43).

12 Ausführlich Teil 1 Kapitel 1 A. (S. 13 ff.).
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weise der Rechtskraft und führt dazu, dass Konstellationen von § 325 Abs. 1 
Var. 2 ZPO nicht erfasst werden, in denen eine Rechtskrafterstreckung auf den 
Dritten offensichtlich geboten wäre.13 Auch die Vorstellung seitens der herr-
schenden Meinung, der Rechtsnachfolger rücke in die prozessuale Stellung des 
Rechtsvorgängers ein, führt zu Verwerfungen.14 Die nach § 325 Abs. 1 Var. 2 
ZPO erforderliche Rechtskrafterstreckung wird zudem bei klageabweisenden 
Urteilen ausgehebelt, wenn man entsprechend vielfach getätigter Äußerung für 
die Anwendung des § 325 Abs. 1 Var. 2 ZPO verlangt, dass die Rechtsnachfolge 
wirksam sein muss.15 Ein ganz erhebliches Defizit im Hinblick auf § 325 Abs. 1 
Var. 2 ZPO ergibt sich ferner, wenn man an der heute kaum noch bezweifelten 
Auffassung festhält, dass sich die Rechtskraft eines Urteils über das Bestehen 
eines dinglichen Rechtsverwirklichungsanspruchs nicht auf das Bestehen des 
dinglichen Rechts selbst erstreckt:16 Nimmt man wie die völlig herrschende 
Meinung an, dass die Rechtskraft eines Urteils, das über eine auf § 985, § 894 
oder § 1004 BGB gestützte Klage entscheidet, sich nicht auf das Bestehen bzw. 
Nichtbestehen des klägerischen Eigentums erstreckt, so wird der unterlegenen 
Partei ermöglicht, die an sich erforderliche Rechtskrafterstreckung nach § 325 
Abs. 1 Var. 2 ZPO „in Zusammenarbeit“ mit einem bösgläubigen Dritten ganz 
einfach auszuhebeln. Und schließlich ist bis heute nicht befriedigend geklärt, 
ob und in welchem Umfang eine Rechtskraftwirkung zwischen dem Rechts-
vorgänger und dem Rechtsnachfolger stattfinden muss.17

Den Schutz des gutgläubigen Erwerbers hat der Gesetzgeber in § 325 Abs. 2 
ZPO geregelt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht nur um eine überflüssige, 
sondern auch um eine irreführende Norm, die wenig zielführende Diskussionen 
und bis heute nur wenige überzeugende Stellungnahmen hervorgebracht hat.18 
Sowohl die Auffassung, die einen gutgläubigen „Wegerwerb“ der Rechtskraft 
schon bei Gutgläubigkeit des Erwerbers hinsichtlich der Rechtshängigkeit an-
nimmt19 als auch die heute ganz herrschende Meinung, wonach für einen gut-
gläubigen Erwerb die „doppelte Gutgläubigkeit“ erforderlich sein soll,20 führen 
– ebenso wie eine vereinzelt vertretende vermittelnde Auffassung21 – nicht nur 
zu einer unnötigen Verkomplizierung, sondern auch in der Sache zu erheblichen 
Verwerfungen.

13 Näher Teil 1 Kapitel 1 B. II. (S. 20 ff.).
14 Näher Teil 1 Kapitel 1 B. V. (S. 33 ff.).
15 Hierzu Teil 1 Kapitel 1 C. (S. 45 ff.).
16 Ausführlich Teil 1 Kapitel 1 D. (S. 51 ff.).
17 Näher Teil 1 Kapitel 1 E. (S. 80 ff.).
18 Ausführlich Teil 1 Kapitel 2 (S. 97 ff.).
19 Näher Teil 1 Kapitel 2 B. (S. 98 ff.).
20 Näher Teil 1 Kapitel 2 C. (S. 108 ff.).
21 Näher Teil 1 Kapitel 2 D. (S. 132 ff.).
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Nicht zufriedenstellend ist auch der Stand der Forschung im Hinblick auf 
§§ 265, 325 ZPO.22 Zwar ist eine Rechtskraftwirkung gegenüber dem Rechts-
nachfolger bei Veräußerung der streitbefangenen Sache durchaus richtig und 
wünschenswert. Der Gesetzgeber hat allerdings bedauerlicherweise nicht ex-
plizit geregelt, welchen Einfluss die Veräußerung des streitbefangenen Gegen-
stands auf den Prozess haben bzw. nicht haben soll. Infolgedessen hat sich in 
Rechtsprechung und Literatur die sog. „Relevanztheorie“ als völlig herrschende 
Meinung etabliert. Bei näherer Betrachtung kann die Relevanztheorie jedoch 
keineswegs überzeugen; vielmehr wird sich zeigen, dass ihre Anwendung viel-
fach zu offensichtlich sachwidrigen Ergebnissen führt, die sich mit dem Zweck 
der §§ 265, 325 ZPO nicht vereinbaren lassen.23 Sachgerechte Ergebnisse erzie-
len lassen sich hingegen mit der Irrelevanztheorie24 und dies nicht nur dann, 
wenn der Prozess mit einem rechtskräftigen Urteil beendet wird, sondern auch 
im Falle eines Prozessvergleichs25 und darüber hinaus auch im Fall einer ver-
deckten Veräußerung des streitbefangenen Gegenstandes.26

Erörterungsbedürftig ist schließlich das Regime der Streitverkündung.27 
Zwar hat der Gesetzgeber durchaus die Notwendigkeit erkannt, die Rechts-
kraftwirkung inter partes durch Regelungen zu ergänzen, mit deren Hilfe eine 
Partei eine Bindungswirkung gegenüber einem Dritten herbeiführen kann. 
Leider ergibt sich aus den §§ 74 ff. ZPO aber nicht mit hinreichender Deutlich-
keit, dass es sich bei der Streitverkündung um die notwendige Ergänzung der 
subjektiv begrenzten Rechtskraftwirkung handelt, was dazu geführt hat, dass 
die §§ 74 ff. ZPO in Rechtsprechung Lehre ein vielfach wenig überzeugendes 
„Eigenleben“ führen, aus dem häufig offensichtlich unangemessene Ergebnisse 
hervorgehen. So ergibt sich auf der Grundlage der herrschenden Auffassung 
eine sachwidrig asymmetrische Interventionswirkung28 und eine unangemesse-
ne Benachteiligung des Streitverkündungsempfängers im Hinblick auf Rechts-
mittel und Rechtsmittelfristen29 sowie im Hinblick auf die Prozesskosten.30 
Darüber hinaus zieht die herrschende Meinung den Kreis der von der Inter-
ventionswirkung betroffenen Personen nicht weit genug31 und geht überdies 
teilweise auch von einem unzutreffenden objektiven Umfang der Interventions-
wirkung aus.32

22 Ausführlich Teil 1 Kapitel 3 (S. 143 ff.).
23 Näher Teil 1 Kapitel 3 B. (S. 145 ff.).
24 Näher Teil 1 Kapitel 3 C. (S. 178 ff.).
25 Hierzu Teil 1 Kapitel 3 D. (S. 186 ff.).
26 Näher Teil 1 Kapitel 3 E. (S. 193 ff.).
27 Ausführlich Teil 1 Kapitel 4 (S. 215 ff.).
28 Näher Teil 1 Kapitel 4 B. (S. 219 ff.).
29 Näher Teil 1 Kapitel 4 C. (S. 229 ff.).
30 Näher Teil 1 Kapitel 4 D. (S. 232 ff.).
31 Näher Teil 1 Kapitel 4 F. (S. 239 ff.).
32 Näher Teil 1 Kapitel 4 G. (S. 246 ff.).
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II. Teil 2: Die grundsätzliche Neubestimmung der subjektiven 
Rechtskraftgrenzen: Einseitige Rechtskraftwirkung zugunsten Dritter

Zwar finden sich insbesondere in der älteren Literatur durchaus Ansätze zur 
Bestimmung der Rechtskraftwirkungen über die gesetzlich geregelten Fälle 
hinaus.33 Insbesondere wurde auch bereits vertreten, dass die Rechtskraft je-
denfalls zugunsten Dritter wirken darf. All diese Ansätze konnte sich jedoch – 
teilweise wegen ihrer fehlenden Überzeugungskraft, teilweise wegen unzurei-
chender Begründung – nicht durchsetzen. Die heute vollkommen herrschende 
Meinung geht stattdessen davon aus, dass die Rechtskraft ausschließlich inter 
partes wirkt und nur in gesetzlich bestimmten Ausnahmefällen auf Dritte er-
streckt werden kann.34 Tatsächlich ist eine solche Bestimmung der subjekti-
ven Rechtskraftwirkungen jedoch zu eng. Wie sich zeigen wird, ist es vielmehr 
sachgerecht, Dritten die Möglichkeit einzuräumen, sich zu ihren Gunsten auf 
die Rechtskraft eines Urteils zu berufen. Eine solche Konzeption ist nicht nur 
mit der Ratio des § 325 Abs. 1 Var. 2 ZPO kompatibel und im Ausgangspunkt 
als überlegene Lösung anzusehen.35 Ihre Richtigkeit zeigt sich auch anhand der 
konkreten Fallkonstellationen: So führt bei der Bürgschaft,36 bei sonstigen ak-
zessorischen und nicht akzessorischen Sicherheiten37 und bei Urteilen über das 
Bestehen eines Hauptmietvertrags38 nur eine einseitige Rechtskraftwirkung 
zugunsten Dritter zu sachgerechten Ergebnissen. Ganz besonders deutlich 
zeigt sich die Überlegenheit dieser Konzeption bei Urteilen über das Bestehen 
absoluter Rechte.39

Die Konzeption einer einseitigen Rechtskraftwirkung zugunsten Dritter 
lässt sich schließlich auch bei der Beantwortung der Frage fruchtbar machen, 
wie die Bindungswirkung beim kollektiven Rechtsschutz auszugestalten ist,40 
wobei diese Frage nicht zuletzt deshalb an Brisanz gewonnen hat, weil die Mit-
gliedstaaten bis zum 25.12.2022 die Verbandsklagen-RL41 umzusetzen haben. 
Und wie sich zeigen wird, ist mit der Konzeption einer einseitigen Rechtskraft-
wirkung zugunsten Dritter der Weg frei für ein Modell, welches einerseits die 
Schwerfälligkeiten vermeidet, die sich ergeben, wenn allen betroffenen Verbrau-
chern die vollen Beteiligungsrechte eingeräumt werden, welches aber anderer-

33 Ausführlich Teil 2 Kapitel 5 C. (S. 269 ff.).
34 Näher Teil 2 Kapitel 5 C. III. (S. 274 ff.).
35 Ausführlich Teil 2 Kapitel 5 D. (S. 278 ff.).
36 Näher Teil 2 Kapitel 5 E. (S. 288 ff.).
37 Näher Teil 2 Kapitel 5 F. (S. 301 ff.).
38 Näher Teil 2 Kapitel 5 G. (S. 305 ff.).
39 Näher Teil 2 Kapitel 5 H. (S. 314 ff.).
40 Ausführlich Teil 2 Kapitel 6 (S. 325 ff.).
41 Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No-

vember 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG.
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seits gleichzeitig keinen Bedenken im Hinblick auf das rechtliche Gehör der 
Verbraucher begegnet.

C. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Die Arbeit befasst sich ausschließlich mit der Rechtskrafterstreckung auf Drit-
te, wobei der Begriff der Dritten (nur) diejenigen Personen umfassen soll, de-
nen nicht die uneingeschränkten prozessualen Befugnisse einer Prozesspartei 
zukommen. Aus diesem Grund ist auch der Streitverkündungsempfänger als 
Dritter im hier verstandenen Sinnen anzusehen. Denn obwohl der Streitver-
kündungsempfänger dem Rechtsstreit nach § 74 Abs. 1 ZPO beitreten kann und 
in diesem Fall am Rechtsstreit beteiligt ist, sind seine Beteiligungsrechte nach 
§ 67 S. 1 Hs. 2 a. E. ZPO erheblich beschränkt. Außer Betracht bleibt hingegen 
die Rechtskraft bei der Streitgenossenschaft iSd §§ 59 ff. ZPO, da ein Streitge-
nosse Prozesspartei ist42 und somit auch keine Einschränkungen seiner Betei-
ligungsrechte hinnehmen muss. Gleiches gilt für den streitgenössischen Neben-
intervenienten, der gemäß § 69 ZPO als Streitgenosse der Hauptpartei gilt.

Nicht behandelt werden zudem die Gestaltungsurteile mit inter-omnes Wir-
kung (Beispiele: § 2344 Abs. 1 BGB, § 184 Abs. 2 FamFG, §§ 131 Abs. 1 Nr. 4, 133 
HGB, §§ 60 Abs. 1 Nr. 3, 61 GmbHG). Zwar stellt sich bei solchen Gestaltungs-
urteilen durchaus das Problem der Rechtskraftwirkung gegenüber Dritten. Ob 
und in welchem Maße man solche Gestaltungsurteile als problematisch ansieht 
und welche kompensatorischen Maßnahmen man bejahendenfalls befürwor-
tet,43 hängt allerdings letztlich von einer Abwägungsentscheidung ab, nämlich 

42 S. BGH, Urt. v. 23.10.2015 – V ZR 76/14, NJW 2016, 716 Rn. 10; BeckOK-ZPO/Dress-
ler, 1.9.2021, § 59 Rn. 1; HK-ZPO/Bendtsen, 9. Aufl. 2021, § 60 Rn. 1; Jacoby, Zivilprozess-
recht, 17. Aufl. 2020, Rn. 347; Köckert, Die Beteiligung Dritter im internationalen Zivilver-
fahrensrecht, 2010, S. 25; MüKoZPO/Schultes, 6. Aufl. 2020, § 59 Rn. 3; Musielak/Voit/Weth, 
18. Aufl. 2021, § 60 Rn. 3; Odemer, JA 2020, 763, 766; Petzold, JuS 2021, 646; Pieronczyk/
Pieronczyk, JuS 2020, 319; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 18. Aufl. 2018, 
§ 48 Rn. 1; H. Schmidt, JA 2019, 464, 465; Ulber/Bischof, JuS 2021, 12, 14; Zöller/Althammer, 
34. Aufl. 2022, § 60 Rn. 2.

43 Eine Anhörung Dritter wird zumeist jedenfalls dann als verzichtbar angesehen, wenn 
der Kreis der betroffenen Dritten unüberschaubar ist und wenn deshalb der Anhörung aller 
materiell Betroffenen unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen (Schack, NJW 1988, 
865, 866; Schlosser, JZ 1967, 431, 433; s. auch Häsemeyer, ZZP 101 [1988], 385, 403); ob und 
inwieweit dagegen in sonstigen Fällen eine Anhörung bzw. eine Beiladung Dritter angezeigt 
ist, ist streitig: Den Kreis der Anhörungsberechtigten tendenziell weit ziehen Schlosser, Ge-
staltungsklagen und Gestaltungsurteile, 1966, S. 164 ff., 172 ff.; ders., JZ 1967, 431, 433; Ca-
lavros, Urteilswirkungen zulasten Dritter, 1978, S. 34 ff.; Oberhammer, Richterliche Rechts-
gestaltung und rechtliches Gehör, 1994, S. 59 ff.; tendenziell auch bereits Graßhoff, ZZP 60 
(1936/1937), 242, 257 f.; restriktiver dagegen die heute h. M., s. BGH, Beschl. v. 31.3.2008 – II 
ZB 4/07, NJW 2008, 1889 Rn. 11 m. w. N.; Häsemeyer, ZZP 101 (1988), 385, 403, 410 ff.; Rosen-
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in welchem Maße man in diesen Ausnahmekonstellationen dem rechtlichen Ge-
hör des Einzelnen zulasten der Verfahrenseffizienz Geltung verschaffen möch-
te. Und insoweit hat nach meinem Dafürhalten bereits ein ertragreicher wissen-
schaftlicher Diskurs stattgefunden, sind die wesentlichen Argumente bereits 
ausgetauscht und erscheinen die hierzu entwickelten Auffassungen allesamt gut 
vertretbar.

berg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 18. Aufl. 2018, § 88 Rn. 5; Wolf, AcP 180 (1980), 
430, 432; Wieczorek/Schütze/Mansel, 5. Aufl. 2022, Vor § 64 Rn. 17 (der sich allerdings in 
Rn. 26 zum Schutze der Rechtssicherheit de lege ferenda für eine Beiladungsregelung aus-
spricht). Ein Recht auf rechtliches Gehör wird aber auch von der h. M. bejaht, wenn das Urteil 
auf die Rechte des Dritten unmittelbar einwirkt, s. BVerfG, Beschl. v. 1.2.1967 – 1 BvR 630/64, 
BVerf GE 21, 132, NJW 1967, 492; BVerfG, Beschl. v. 9.2.1982 – 1 BvR 191/81, BVerf GE 60, 7, 
NJW 1982, 1635 Rn. 23, 27 ff. (juris); BVerfG, Beschl. v. 14.4.1987 – 1 BvR 332/86, BVerf GE 
75, 201, NJW 1988, 125 Rn. 45 (juris); BGH, Urt. v. 24.11.1983 – IX ZR 93/82, BGHZ 89, 121, 
NJW 1984, 353 Rn. 5 (juris); Berger, ZZP 133 (2020), 3, 31; Lackmann, in: FS Musielak, 2004, 
S. 287, 308; Marotzke, ZZP 100 (1987), 164, 167 f.; Musielak/Voit/Weth, 18. Aufl. 2021, Vor § 64 
Rn. 5; Otto, Die subjektiven Grenzen der Rechtshängigkeitssperre im deutschen und euro-
päischen Zivilprozessrecht, 2007, S. 102; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 
18. Aufl. 2018, § 88 Rn. 5; Wellenhofer, JuS 2008, 90, 91; Wieczorek/Schütze/Mansel, 5. Aufl. 
2022, Vor § 64 Rn. 17.
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Präjudizielle Vorfragen  51 ff., 152 ff.
Präklusion  38, 43, 58, 183, 196, 197, 199, 

226, 270, 290, 298, 313, 319 f., 347
Präklusionswirkung der Rechtskraft  43
Prozessaufblähung  76 ff., 237
Prozesskosten  212, 232 ff.
Prozessökonomie  105 f., 134, 162 f., 

237 ff., 251, 282, 287, 290, 315, 323, 326, 
334 ff.

Prozessstandschaft
– gewillkürte  157 f., 276
– gesetzliche  146 ff., 179 f., 185, 193
Prozessuale Rechtskrafttheorie  17, 21, 

90, 92, 130 f., 259 ff.
Prozessvergleich  186 ff., 281
Prüfung der Gutgläubigkeit s. ungebun-

dene Prüfung der Gutgläubigkeit

Räumung  63, 273, 277, 305 ff.
Reallast  139
Rechtliches Gehör  2 ff., 169 ff., 243 f., 

248, 250 f., 276, 278, 281, 286 ff., 290 f., 
303 ff., 315, 318, 331 ff., 341, 345, 348

Rechtsberühmung  118 ff.
Rechtshängigkeit
– Gutgläubigkeit  97 ff.
– Mitteilung  118 ff., 122
– Veräußerung nach  143 ff.
– Vermerk  119 ff.
Rechtshängigkeitsmitteilung  118 ff., 122
Rechtshängigkeitsvermerk  119 ff.
Rechtskraft
– Gefahr der Aushebelung  46, 57 ff., 

167 ff.
– Objektive Grenzen  51 ff.
– Ne-bis-in-Idem-Wirkung  21 ff., 34 f., 

63, 261, 294
– Präjudizialitätswirkung  21 ff., 294
– Präklusionswirkung  43
– Veräußerung nach Rechtshängigkeit  

143 ff.
– Wesen  258 ff.
– Wirkung gegenüber dem Rechtsnach-

folger  13 ff.
– Wirkung zwischen Rechtsvorgänger 

und Rechtsnachfolger  80 ff., 174 f.
– Zeitliche Grenzen  58 ff., 112, 168 f.
– zugunsten des Rechtsnachfolgers  13 f.
– zulasten des Rechtsnachfolgers  15 ff.
– Zweck  1
Rechtskraftwirkung gegenüber dem 

Rechtsnachfolger
– bei Veräußerung nach Rechtshängig-

keit  143 ff.
– Voraussetzungen und Funktionsweise  

17 ff.
– Wirksamkeit  45 ff.
– Zweck  13 ff.
Rechtskraftwirkung zwischen Rechts-

vorgänger und Rechtsnachfolger  80 ff., 
174 f.

Rechtskrafttheorien  17, 88, 90, 130 f., 
205, 258 ff., 294, 300

Rechtsmangel  82 ff., 308, 313
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Rechtsmittel  229 ff.
Rechtsmittelfristen  229 ff.
Rechtsnachfolge s. Einzelrechtsnachfolge
Rechtsschein  101, 103 ff., 130, 134, 141
Rechtsscheinträger  103 f.
Reflexwirkung  267 f.
Regress s. Haftung
Relevanztheorie
– Funktionsweise  145 ff.
– Sachwidrigkeit  151 ff.
Relativitätsgrundsatz  102 f., 134
Rentenschuld  139
Römisches Recht  16, 143
Rücktritt  37, 195

Sachliche Unvereinbarkeit  75 f.
Sammelklage  325 ff.
Schadensersatz s. Haftung
Scheinerbe  103
Schuldrechtliche Forderung  70 ff.
Sicherungsabtretung  303 f.
Sicherungsgrundschuld s. Grundschuld
Sicherungsübereignung  303
Sieg des Herausgabeanspruchs  57
Sieg des neuen Eigentums  58
Stammrecht  65 ff., 69, 71, 76 ff.
Stellvertreter  230
Stellvertretung  230
Strafgerichtsbarkeit  272, 280
Streitbefangener Gegenstand
– Begriff  17 ff.
– Veräußerung nach Rechtshängigkeit  

143 ff.
Streitbefangene Sache s. streitbefangener 

Gegenstand
Streitgegenstand  21, 34, 63, 78, 85, 125, 152, 

161, 164, 165, 166, 184, 236, 280 f., 294
Streitgenossen  9, 307
Streitgenossenschaft  9, 307
Streitgenössische Nebenintervention  9, 

169, 335
Streitverkünder s. Streitverkündung
Streitverkündeter s. Streitverkündung
Streitverkündung
– asymmetrische Interventionswirkung  

219 ff.

– Begrenzung der Interventionswirkung  
246 ff.

– einseitige Interventionswirkung  
248 ff.

– Prozesskosten  232 ff.
– Rechtsmittel  229 ff.
– rechtspolitische Alternative  236 ff.
– subjektive Reichweite der Interven-

tionswirkung  239 ff.
Streitverkündungsempfänger s. Streit-

verkündung
Substanzrecht  65 ff., 69, 71, 76 ff.

Tatsachenpräklusion  43
Teppich  246 f., 248 ff.
Theorie der Drittwirkung der Rechts-

kraft
– Funktionsweise  269 ff.
– Sachwidrigkeit  278 ff.
Theorie der Rechtskrafterstreckung kraft 

Abhängigkeit  272 ff., 281 f.
Tragende Feststellungen  216, 238, 244, 

245, 250

Überschießende Bindung  156 f.
Überschießende Feststellungen  224
Überschießender Eingriff in das recht-

liche Gehör  169 ff., 179, 192,
Überkompensation  85 ff., 90, 227 f., 313, 

319
Überweisungsbeschluss  29 f.
Unechte Geschäftsführung ohne Auftrag  

60, 167
Ungebundene Prüfung der Gutgläubig-

keit  124 ff.
Ungerechtfertigte Bereicherung  28 ff., 60, 

103, 123 f.
Unmöglichkeit  82 ff., 175 ff.
Untermieter  273, 277, 305 ff.
Unvereinbarkeit  75 f.
Unterlassungsanspruch  54, 66, 77
Untersuchungsgrundsatz  274, 280
Untervermietung  273, 277, 305 ff.

Veräußerung der streitbefangenen Sache
– Veräußerung durch den Kläger  143 ff.
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– Veräußerung durch den Beklagten  
184 ff.

– Verdeckte Veräußerung  193 ff.
Veräußerungsverbot
– justinianisches  143
– im gemeinen Recht  143
– im kanonischen Recht  143
Verbandsklagen  327 f., 345
Verbandsklagen-RL  327 f.,
Verdeckte Veräußerung der streitbefange-

nen Sache  193 ff.
Verfahrensökonomie s. Prozessökonomie
Vergleich  186 ff., 281
Verhältnis zwischen Forderung und An-

spruch  70 ff.
Verhandlungsgrundsatz  2 f., 245, 280, 

284
Verjährung  296 ff.
Verkehrsfähigkeit  117 ff.
Verkehrsschutz  103 ff.
Vermächtnis  40 ff.
Vermächtnisnehmer  40 ff.
Vermieter  273, 277, 305 ff.
Vermittelnde Auffassung zu § 325 Abs. 2 

ZPO
– Funktionsweise  132
– Sachwidrigkeit  132 ff.
Verprozessieren s. Wegprozessieren
Verschuldensunabhängiger Schadens-

ersatzanspruch  118 f.
Versteigerungstermin  140
Vertragsübernahme  25
Vertrag zugunsten Dritter  277

Vertrag zulasten Dritter  191
Vertreterfall  230 f., 238
Vertretungsmacht  231, 238
Vindikation s. Eigentum
Vollstreckungsgegenklage  59, 183, 186, 

195 ff., 203
Vollstreckungsgläubiger  29 ff., 153 ff., 

159 ff.
Vollstreckungsklausel  106, 135, 153 ff., 

159 ff.
Vollstreckungstitel  182 f.
Vorfrage  51 ff., 152 ff.

Waffengleichheit s. Chancengleichheit
Wegerwerb der Rechtskraft  97 ff.
Wegprozessieren  170, 177 f., 337
Weite Auffassung zu § 325 Abs. 2 ZPO
– Funktionsweise  98 f.
– Sachwidrigkeit  100 ff.
Wesen der Rechtskraft  258 ff.
Widerspruch  63, 121
Widersprüchliche Entscheidungen  92 f.
Wirksamkeit der Rechtsnachfolge  45 ff.

Zeitliche Grenzen der Rechtskraft  58 ff., 
112, 168 f.

Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-
handlung  57 ff., 169

Zession s. Abtretung
Zinsansprüche  31 f.
Zulassungsbescheinigung Teil II  129 f.
Zwangsversteigerung  140
Zwischenfeststellungsklage  76 ff.
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